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Grundstrukturen der Anspruchs-
voraussetzungen und 
Leistungen im SGB II.
Eine kritische Zwischenbilanz

Timo Hebeler

I. Einführung

Das Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) ist zum 01.01.2005 mit 
zahlreichen sozialrechtlichen Änderungen in Kraft getreten. Es brachte 
die Zusammenführung der bis dato im SGB III geregelten Arbeitslo-
senhilfe und der bis dato im BSHG geregelten Sozialhilfe für Arbeits-
suchende, die sich weitgehend in Form der Grundsicherung auf dem 
Niveau der Sozialhilfe bewegt1. Es handelt sich bei den Leistungen im 
SGB II um solche, auf die im Grundsatz jeder erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige einen Anspruch hat. Damit fällt ein großer Teil der bisheri-
gen Sozialhilfeempfänger in den Anwendungsbereich des SGB II. Die 
Grundsicherung für Arbeitssuchende ist wie die im SGB XII geregelte 
Sozialhilfe, die nunmehr ausschließlich für die nicht erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen gilt, ihrem Zweck nach eine subsidiäre Basissiche-
rung, die die Erfüllung von Grundbedürfnissen garantieren soll und 
gegenüber anderen, primären Leistungsverpflichtungen nachrangig 
zum Tragen kommt, vgl. §§ 5, 12a SGB II. 

Die Überschrift des 1. Kapitels „Fördern und Fordern“ verdeut-
licht die Grundlinie des SGB II. Leistungen werden verbunden mit 
der Verpflichtung zur Gegenleistung, alle Möglichkeiten zur Beendi-
gung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit auszuschöpfen. Um 
dies sicherzustellen, wird das System durch Anreize und Sanktionen 
flankiert. Das bisherige traditionelle Konzept des vorsorgenden Wohl-
fahrtsstaates beruhte auf Schutzregelungen am Arbeitsmarkt und 
auf sozialer Sicherung durch Transferleistungen. Dieses Konzept ist 
jedoch nicht nur wegen der Ressourcenverknappung, sondern auch 
wegen seiner bedingten Steuerungs- und Legitimationsfähigkeit an 

1 Hinsichtlich des historischen Hintergrunds zu Hartz IV vgl. ausführlich Bauer, DÖV 2004, 
1017 (1018).
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seine Grenzen gestoßen2. Primäres Ziel war es daher, eine erhebli-
che Einsparung öffentlicher Mittel zu erreichen3. Mit der einheitli-
chen Betreuung aller erwerbsfähigen Arbeitssuchenden werden eine 
bürgernähere Verwaltung und eine schnellere Arbeitsvermittlung 
angestrebt4. Das bisherige Nebeneinander von Arbeitslosenhilfe und 
Sozialhilfe als zwei steuerfinanzierte Fürsorgesysteme hat der Ge-
setzgeber für Erwerbsfähige als „wenig effizient, verwaltungsaufwen-
dig und intransparent“ angesehen5. In der Praxis kommt dem SGB 
II angesichts der Tatsache, dass es deutlich mehr erwerbsfähige als 
erwerbsunfähige Personen gibt, eine weitaus größere Bedeutung zu 
als dem SGB XII6. Beide Bücher folgen im Wesentlichen aber den-
selben Rechtsprinzipien, die Leistungen des SGB II sind nach dem 
Vorbild der Sozialhilfe ausgestaltet: Alle Leistungen sind bedürftig-
keitsabhängig, die Ausgaben sind steuerfinanziert und die jeweiligen 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts liegen etwa auf dem 
gleichen Niveau. Wie im Einzelnen nachfolgend dargelegt werden 
wird, weist die praktische Umsetzung dieser Ziele in der Praxis je-
doch noch zum Teil erhebliche Probleme auf. Im Folgenden werden 
ausgewählte zentrale Fragen näher betrachtet, für das systematische 
Verständnis des SGB II grundlegende Gesichtspunkte werden über-
blicksartig angesprochen.

II. Die Anspruchsvoraussetzungen für den Erhalt von 
Leistungen

Leistungsberechtigt ist gem. § 7 SGB II neben anderen dort aufgeführten 
Voraussetzungen nur, wer erwerbsfähig im Sinne des § 8 SGB II und 
hilfebedürftig im Sinne des § 9 SGB II ist (§ 7 I Nrn. 2, 3 SGB II).

2 Münder, Lehr- und Praxiskommentar zum Sozialgesetzbuch II, 3. Auflage 2009, Einleitung 
Rn. 8.

3 Bauer, DÖV 2004, 1017 (1018).
4 Reinhard, in: Kruse/Reinhard/Winkler, Kommentar zum SGB II, 2. Auflage 2010, Einleitung 

vor § 1 SGBII Rn. 16.
5 BT-Drs. 15/1516, S. 43-45.
6 Knickrehm/Spellbrink, in: von Maydell/Ruland/Becker, Sozialrechtshandbuch, 4. Auflage 

2008, § 24, Rn. 2.



71Grundstrukturen der Anspruchsvoraussetzungen und Leistungen im SGB II

II.1. Erwerbsfähigkeit nach § 8 SGB II

Erwerbsfähig ist gem. § 8 I SGB II derjenige, der nicht wegen Krank-
heit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den 
üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 
drei Stunden zu arbeiten. Nichterwerbsfähige Personen erhalten bei 
Hilfebedürftigkeit Sozialhilfe nach dem SGB XII. 

II.2. Hilfebedürftigkeit nach § 9 SGB II

Gem. § 9 I SGB II ist hilfebedürftig, wer seinen Lebensunterhalt, seine 
Eingliederung in Arbeit und den Lebensunterhalt der mit ihm in einer 
Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen nicht oder nicht ausreichend 
aus eigenen Kräften und Mitteln sichern kann. Hilfebedürftigkeit be-
steht in der Regel dann, wenn der Anspruch auf die Versicherungs-
leistung Arbeitslosengeld erschöpft ist oder nicht erworben wurde. Im 
Gegensatz zum Arbeitslosengeld, welches nach den §§ 117 ff. SGB III 
gewährt wird, ist das Arbeitslosengeld II steuerfinanziert. Zur Herbei-
führung einer schnellen Beendigung der Hilfebedürftigkeit wird daher 
nach dem in den §§ 2, 14 SGB II manifestierten obersten Prinzip des 
„Förderns und Forderns“ die Eigenverantwortlichkeit des Hilfebedürf-
tigen betont7. Die §§ 10, 11 SGB II treffen dazu im Weiteren Regelungen 
zur Zumutbarkeit der angebotenen Arbeit und zum zu berücksichti-
genden Einkommen. Wie schon in der früheren Sozialhilfe gibt es zu 
diesen Leistungsvoraussetzungen eine hohe Zahl an Streitverfahren. 
Problematisch hierbei sind insbesondere der Nachweis bzw. die Glaub-
haftmachung der Hilfebedürftigkeit, das Zuflussprinzip, die Abzugs-
fähigkeit von Kfz-Versicherungsbeiträgen, die Angemessenheit und 
die Verwertbarkeit von Wohneigentum; ein Dauerthema sozialgericht-
licher Entscheidungen ist ferner auch die Frage nach dem Bestehen 
einer Einstehensgemeinschaft i.S.v. § 7 III Nr. 3 c SGB II8. 

7 Knickrehm, in: Kreikebohm/Spellbrink/Waltermann, Kommentar zum Sozialrecht, 2009, § 1 
SGB II, Rn. 1; Reinhard (Fn. 4) vor § 1 SGB II, Rn. 3.

8 Siehe dazu etwa den Überblick bei Loos, NVwZ 2008, 515 (516).
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III. Die Leistungen des SGB II im Überblick

Das SGB II kennt zwei grundlegende Leistungsarten, nämlich die Leis-
tung zur Eingliederung in Arbeit (§§ 14-18a SGB II) und Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts (§§ 19-35 SGB II). Erstere kann man 
als aktive, letztere als passive, nämlich lediglich vom Hilfebedürftigen 
entgegenzunehmende Leistung bezeichnen. 

III.1. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zielen auf den Erhalt, die 
Verbesserung oder die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit ab. Die 
Beendigung der Arbeitslosigkeit ist das Hauptziel des SGB II, denn 
nach § 1 I 1 SGB II soll die Grundsicherung dazu beitragen, dass die 
Hilfebedüftigen ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsi-
cherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können9. Je bes-
ser dieses Ziel erreicht wird, desto mehr verringert sich denklogisch 
zugleich das Erfordernis von passiven Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts. Dementsprechend haben Leistungen zur Einglie-
derung in Arbeit auch Priorität und gebieten zwingend eine indivi-
duelle Orientierung an den Besonderheiten des Einzelfalls, vgl. § 3 
SGB II. Kernstück der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit ist die 
umfassende Betreuung des Leistungsberechtigten durch einen Fall-
manager, der individuelle Vermittlungshemmnisse frühzeitig erken-
nen und ggf. auch ausräumen soll. Dieser ursprünglich aus den USA 
stammende Grundansatz beruht auf dem Gedanken, dass bestimmte 
soziale Leistungen, Dienste und Hilfen nur dann adäquat zu erbrin-
gen sind, wenn dies individualisiert und damit maßgeschneidert für 
die Bedürfnisse, die Anforderungen und die Situation des jeweils 
Betroffenen erfolgt10. Der persönliche Ansprechpartner soll auch mit 
dem Berechtigten die in § 15 SGB II normierte Eingliederungsverein-
barung abschließen11. 

9 BT-Drs. 15/1516, S. 44.
10 Hebeler, DÖD 2005, 241 (244); Evers/Schulz, Theorie und Praxis der sozialen Arbeit, 6/2003, 

23 (24); Wendt, Blätter für Wohlfahrtspflege, 2004, 43 ff.
11 Knickrehm/Spellbrink (Fn.6) § 24, Rn. 4.
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III.2. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 

Die sogenannten passiven Leistungen gem. §§ 19-35 SGB II dienen 
der Sicherung des Lebensunterhalts, soweit und solange durch die 
aktiven Leistungen eine Eingliederung in Arbeit und eine damit ein-
hergehende Finanzierung des Lebensunterhalts nicht eingetreten ist. 
Das Arbeitslosengeld II setzt sich im Wesentlichen aus der Regelung 
zur Sicherung des Lebensunterhalts i.S.v. § 20 SGB II, den Leistun-
gen für Mehrbedarf nach § 21 SGB II und den Leistungen für Unter-
kunft und Heizung gemäß § 22 SGB II zusammen. Gemäß § 20 I 
SGB II umfasst die Regelleistung insbesondere Ernährung, Kleidung, 
Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie und Bedarfe des täglichen 
Lebens. Mehrbedarf, der nicht von § 20 SGB II abgedeckt ist, kann 
nur geltend gemacht werden, sofern er dem Regelungskatalog des 
§ 21 SGB II entspricht. Leistungen für Unterkunft und Heizung wer-
den zusätzlich entsprechend § 22 SGB II in tatsächlich entstandener 
Höhe gewährt, sofern die Kosten angemessen sind. Nach § 23 SGB 
II kann im Einzelfall und bei entsprechendem Nachweis ein von den 
Regelleistungen umfasster und nach den Umständen unabweisbarer 
Bedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts ausschließlich durch Dar-
lehen oder Sachleistung gewährt werden. Darüber hinaus werden in 
§ 23 III SGB II abschließend Ausnahmefälle aufgelistet, für die eine 
einmalige Beihilfe gewährt wird. Dies sind allein Erstausstattungen 
für die Wohnungen, Erstausstattungen für Bekleidung und Erstaus-
stattungen bei Schwangerschaft und Geburt, sowie mehrtägige Klas-
senfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen. Daraus wird 
ersichtlich, dass die Sicherung des Lebensunterhalts sehr weitgehend 
pauschal geleistet wird. Dies soll nach der Grundkonzeption des Ge-
setzgebers zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes beitragen12. 
Hinsichtlich der starken Pauschalierung hat das BVerfG jüngst ein 
bemerkenswertes Urteil gefällt, auf das sogleich zurückzukommen 
sein wird.

12 BT-Drs. 15/1516 S. 83.
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IV. Ausgewählte Einzelprobleme

IV.1. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 

Die Kommunikation im Bereich der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Durch den angesprochenen persönlichen Ansprechpartner soll eine in-
tensive Beratung und Betreuung des Hilfebedürftigen ermöglicht und 
sicherstellt werden. Der Gesetzgeber hat diesen persönlichen Ansprech-
partner implementiert in der Einsicht, dass für die erwerbsfähigen Hil-
febedürftigen regelmäßig eine hohe Betreuungsintensität notwendig 
ist13. Diese vom Gesetzgeber für nötig erachtete Betreuungsintensität 
resultiert wiederum daraus, dass Menschen, die Leistungen nach dem 
SGB II in Anspruch nehmen, auf dem Arbeitsmarkt oftmals vergleichs-
weise schwer vermittelbar sind. Ein bedeutender Personenkreis, der 
Leistungen nach dem SGB II begehrt, stellen diejenigen dar, die zuvor 
nach dem SGB III Arbeitslosengeld I bezogen haben, d.h. schon län-
gere Zeit arbeitslos sind. Bei ihnen stellt sich die Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt typischerweise als schwierig dar, weil sie bereits während 
der Bezugszeit des Arbeitslosengeldes I nicht gelungen ist.

Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung, Sanktionsmechanismen

Des Weiteren sieht das SGB II als zentralen Baustein der Leistungen 
zur Eingliederung in Arbeit in § 15 den Abschluss einer Eingliederungs-
vereinbarung vor. Die Regelungsbestandteile der Eingliederungsverein-
barung normiert § 15 I 2 SGB II. Danach soll sie u.a. bestimmen, 1. wel-
che Leistungen der Erwerbsfähige zur Eingliederung in Arbeit enthält 
und 2. welche Bemühungen der erwerbsfähige Hilfebedürftige in wel-
cher Häufigkeit zur Eingliederung in Arbeit mindestens unternehmen 
muss und in welcher Form er die Bemühungen nachweisen muss. Die 
in Nr. 1 angesprochenen Leistungen zur Eingliederung sind im Weite-
ren durch Inbezugnahme zahlreicher Eingliederungsinstrumentarien 
aus dem Arbeitsförderungsrecht geregelt – so z.B. das Unterbreiten von 
Vermittlungsangeboten, die Übernahme der Kosten von beruflichen 
Weiterbildungsmaßnahmen oder das Anbieten von Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen. Zur Wiedereingliederung ist eine gründliche und 

13 Vgl. Reinhard (Fn. 4) Einleitung vor § 1 SGB II, Rn. 6.
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individualisierte Bestandsaufnahme und Analyse der Situation eines 
jeden Hilfebedürftigen angezeigt. Wenn man sich die Regelungen des 
§ 15 I 2 SGB II anschaut, dann folgt daraus, dass die Eingliederungs-
vereinbarung rechtlich verbindlich festlegt, was Behörde und Hilfebe-
dürftigter zu tun haben, um eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
zu fördern. Die Wortwahl „Eingliederungsvereinbarung“ impliziert die 
Annahme, sie sei durch ein konsensuales Element kennzeichnet, wel-
ches auf Seiten des Hilfebedürftigen die Akzeptanz und die Eigenver-
antwortung im Hinblick auf die Schritte, die für die Eingliederung zu 
unternehmen sind, erhöht. Dies ist aber nicht der Fall14: Nach § 2 I 2 
SGB II muss der Hilfebedürftige aktiv an allen Maßnahmen zu seiner 
Eingliederung mitwirken, insbesondere die Eingliederungsvereinba-
rung abschließen. Es wird daher an den Hilfebedürftigen die rechtliche 
Pflicht zum Abschluss der Eingliederungsvereinbarung herangetragen. 
Aus § 15 I 6 SGB II ergibt sich, dass die Regelungen, die an sich in der 
Eingliederungsvereinbarung zu treffen sind, durch Verwaltungsakt er-
folgen sollen, wenn eine Eingliederungsvereinbarung nicht zustande 
kommt. Schließlich bestimmt § 31 I 1 SGB II, dass das Arbeitslosengeld 
II abgesenkt wird, wenn der Hilfebedürftige sich trotz Belehrung über 
die Rechtsfolgen weigert, eine ihm angebotene Eingliederungsverein-
barung abzuschließen oder in der Eingliederungsvereinbarung festge-
legte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang 
Eigenbemühungen nachzuweisen.

Die skizzierten Regelungsstrukturen des SGB II lassen erkennen, 
dass man diese vom Grundansatz her als ein modernes, den Bürger 
einbindendes Kommunikationsverständnis verstehen muss. Der per-
sönliche Ansprechpartner als kompetente Anlaufstelle soll beraten und 
helfen, durch den Abschluss der Eingliederungsvereinbarung soll zu-
dem der Hilfebedürftige an der Festlegung der Eingliederungsschritte 
und -maßnahmen partizipieren. Zugleich lassen aber die dargestellten 
Regelungsstrukturen erkennen, dass all dies in eine Druck- und Sankti-
onssituation eingebettet ist. Diese lässt die Eingliederungsvereinbarung 
als eine Vereinbarung „im Schatten der Macht“ erscheinen, denn reale 
Wahlmöglichkeiten besitzt der Hilfebedürftige nicht und eine echte Ver-
handlungssituation ist daher nicht gegeben. Zwar ist zuzugestehen, dass 
diese Situation bei problembewussten und fair agierenden persönlichen 
Ansprechpartnern keine sinnvollen und nutzbringenden Vereinbarun-
gen ausschließt, gesetzlich gesichert ist dies aber nicht. Der Hilfebedürf-
tige wird im SGB II als Akteur bei dem Prozess der Eingliederung in 

14 Vgl. hierzu auch Reinhard (Fn.4) § 15, Rn. 7; Knickrehm (Fn.6) § 15, Rn. 4; Rixen, in: Eicher/
Spellbrink, SGB II, 2. Auflage 2008, § 15, Rn. 9.
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den Arbeitsmarkt angesehen. Diese Akteursrolle setzt aber auch eine 
Akzeptanz beim Hilfebedürftigen in den Eingliederungsprozess voraus. 
Diese Akzeptanz wird durch die Mechanismen, die das SGB II im Be-
reich der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit kennzeichnen, letztlich 
sehr stark geschmälert – und zwar durch die scharfen Sanktionsmecha-
nismen: Der bereits angeführte § 31 SGB II normiert einen Automatis-
mus, dass das Arbeitslosengeld II in näher bezifferter Höhe zu kürzen 
ist, wenn die Eingliederungsvereinbarung nicht abgeschlossen wird oder 
in der Vereinbarung festgelegte Pflichten nicht erfüllt werden. Ermessen, 
ob die Sanktionen zu verhängen sind, besteht daher für die Verwaltung 
nicht; ferner fragt das SGB II nicht danach, welche Umstände den Hilfe-
bedürftigen dazu bewegen, die Vereinbarung abzuschließen oder welche 
Umstände dazu geführt haben, die vereinbarten Pflichten nicht zu erfül-
len. Das SGB II zeigt sich insoweit kurz gesagt starr und unflexibel zu 
Lasten des Hilfebedürftigen.

Personalausstattung und -schulung

Es kommt noch ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt hinzu. Wie bereits 
angedeutet, kommt dem persönlichen Ansprechpartner beim Einglie-
derungsprozess eine zentrale Rolle zu. Der persönliche Ansprechpart-
ner soll als ein Fallmanager sich mit einer hohen Betreuungsintensität 
jedem einzelnen Hilfebedürftigen widmen können15. Das Gesetz selbst 
zeichnet diese Betreuungsintensität nicht näher nach. Schaut man 
in die Gesetzesbegründung zum SGB II, so stellt man fest, dass kein 
schlechteres Betreuungsverhältnis zwischen Fallmanager und Hilfebe-
dürftigem als 1:75 vorliegen soll16. Wie die Verwaltungspraxis seit In-
krafttreten des SGB II gezeigt hat, wird diese Zielsetzung aber oftmals 
nicht erreicht, sondern – nicht zuletzt auch aus Sparerwägungen her-
aus – wird das als persönlicher Ansprechpartner fungierende Personal 
knapp bemessen. Rechtlich ist dies nicht zu beanstanden, da die Um-
setzung dem behördlichen Organisationsermessen unterfällt. Dennoch 
liegt gemessen an der gesetzgeberischen Intention eine defizitäre Ver-
waltungspraxis vor. Zudem muss man sich bewusst machen, dass der 
persönliche Ansprechpartner eine sehr komplexe und anspruchsvolle 
Tätigkeit zu bewältigen hat. Er muss die individuellen Probleme des 
Hilfebedürftigen erkennen und, er muss mit diesem Ziele vereinbaren, 

15 Hebeler, DÖD 2005, 241 (245).
16 BT-Drs. 15/1516, S. 2, 5, 44.
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für diesen Hilfsangebote planen, er muss Leistungen steuern und er 
muss den Beratungsfall beobachten und bewerten17. Um diesen An-
forderungen gerecht zu werden, sind zahlreiche Fähigkeiten nötig, die 
jedoch für den Einsatz eines Fallmanagers oft nicht gewährleistet sind. 
So werden oftmals solche Beraterposten durch behördliche Umstruk-
turierungsmaßnahmen aus Kostengründen intern besetzt, ohne dabei 
die erforderlichen „Soft-Skill-Anforderungen“ zu berücksichtigen. 

IV.2. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Art. 1 I GG iVm. Art. 20 I GG als verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab

Bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB 
II handelt es sich um pauschalierte Leistungen, die ein menschen-
würdiges Leben sicherstellen müssen18. Die Rechtsprechung und die 
herrschende Ansicht in der Literatur leiten einen Anspruch auf Ge-
währleistung des menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 I 
GG iVm. Art. 20 I GG (Sozialstaatsprinzip) ab19. Dabei muss ein so-
genanntes soziokulturelles Existenzminimum berücksichtigt werden. 
Dies bedeutet, dass außer den zum Überleben notwendigen Gütern wie 
Kleidung, Unterkunft und Nahrung der Staat dem Leistungsbedürfti-
gen auch die Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben 
ermöglichen muss, um eine soziale Ausgrenzung zu vermeiden20. Die 
aus Art. 1 I GG folgende Verpflichtung zur Gewährung eines men-
schenwürdigen Lebens ist dabei allerdings nicht abwägbar21 und die 
Verpflichtung des Gesetzgebers zur Garantie eines existenzsichernden 
Minimums erfolgt unabhängig von den Gründen der Hilfebedürftig-

17 Hebeler, DÖD, 2005 241 (245).
18 In BVerwGE 1, 159 (161) wurde ein Anspruch auf Fürsorge erstmals nicht nur mit den 

Prinzipien des sozialen und demokratischen Rechtsstaats, sondern auch aus Art. 1 I GG 
hergeleitet. 

19 BVerfG, NVwZ 2005, 927 (928); Kohte, in: Kreikebohm/Spellbrink/Waltermann (Fn.7) 
§ 20  SGB II, Rn. 31; Dreier, in: Dreier, Grundgesetz  – Kommentar Band I, 2. Auflage 2004, 
Art. 1 I GG, Rn. 158; Hufen, Staatsrecht II, 2. Auflage 2009, § 10, Rn. 39; Herdegen, in: Maunz/
Dürig, Grundgesetzkommentar Art. 1 I GG, Rn. 114;  mit kritischer Differenzierung zwi-
schen Menschenwürde und Sozialstaatsprinzip hinsichtlich des Existenzminimums Neu-
mann, NVwZ 1995, 426 ff. und NZS 2006, 393 (394); vergleichbar auch Martinez Soria JZ 
2005, 644 (648), der allerdings allein das physiologische Existenzminimum durch Art. 1 I 
GG abgesichert sieht, während das soziokulturelle Existenzminimum lediglich objektiv-
rechtlich über das Sozialstaatsprinzip abgesichert werden soll.

20 Brünner, in: Münder (Fn.2) § 20 Rn. 31, 32 m.w.N.
21 Neumann, NVwZ 1995, 426 (429).
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keit22. Im Grundsatz obliegt es dabei allein dem Gesetzgeber zu ent-
scheiden, auf welche Weise er diesem Verfassungsgebot nachkommt 
und in welchem Umfang er mit Blick auf andere Staatsaufgaben und 
den vorhandenen Haushaltsmitteln soziale Hilfeleistungen gewährt23. 
Dem Sozialstaatsgebot lässt sich keine exakte Vorgabe zur genauen 
Höhe von Sozialleistungen entnehmen. Der Staat hat lediglich zwin-
gend die Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein 
zu schaffen24.

Die Umsetzung der verfassungsrechtlichen Vorgaben in den §§ 20 ff. SGB II

Es bleibt daher zu untersuchen, ob der Gesetzgeber den verfassungs-
rechtlichen Vorgaben in den §§ 20 ff. SGB II hinreichend Rechnung 
getragen hat. Ein Hauptbestandteil der Leistung zur Sicherung des Le-
bensunterhalts ist die in § 20 SGB II beschriebene Regelleistung. Die 
aktuelle Höhe des Regelsatzes wird gem. § 20 IV 3 SGB II jeweils für 
ein Jahr im Bundesgesetzblatt bekannt gegeben. Demzufolge beläuft 
sich die monatliche Grundleistung seit dem 01. Juli 2009 auf 359 Euro. 
Aus § 20 IV 2 SGB II, der auf eine Vorschrift im SGB XII verweist, 
wird deutlich, dass der Betrag nicht zufällig dem sozialhilferechtlichen 
Eckregelsatz entspricht25. Für die Mehrzahl der bisherigen Arbeitslo-
senhilfeempfänger stellte die Umstellung auf Hartz IV daher eine 
deutliche Niveauabsenkung dar26. Diese finanziellen Einbußen wer-
den durch den befristeten Zuschlag nach Bezug von Arbeitslosengeld 
für ehemalige Arbeitslosengeldempfänger über einen Zeitraum von 2 
Jahren zwar abgefedert, verändern aber nicht die grundsätzliche Ni-
veauabsenkung für die Mehrzahl der hilfebedürftigen Arbeitslosengel-
dempfänger27. Mittlerweile gibt es heftige Diskussionen darüber, ob die 
Höhe der Regelleistung verfassungsrechtlich existenzsichernd ist. Das 
BSG war zunächst der Ansicht, dass die Regelsätze verfassungsmäßig 
seien, da die bis dahin vielfältig möglichen und durchschnittlich im 
Wert von 16% des Regelsatzes gewährten einmaligen Leistungen in die 

22 Vgl. Martinez Soria, JZ 2005, 644 (645).
23 Enders, in: Stern/Becker, Grundrechtekommentar, 2010, Art. 1 GG, Rn. 30; BVerfGE 110, 412 

(445); BVerfG NJW 2009, 2267 (2275).
24 BVerfGE 82, 60 (80).
25 Loos, NVwZ 2008, 515 (518).
26 Zum unterschiedlichen Leistungsniveau vgl. Bauer, DÖV 2004, 1017 (1020).
27 Münder (Fn.2) Rn. 29.
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neuen Regelwerten „hineinpauschaliert“ worden seien28. Zum anderen 
sei auch zu beachten, dass sich Erwerbstätigkeit im Vergleich zu finan-
zieller Unterstützung aus staatlichen Sozialleistungen lohnen müsste. 
Dies habe zur Folge, dass Leistungsberechtigte nach dem SGB II (oder 
SGB XII) weniger konsumieren können als das unterste Fünftel der 
nach dem Nettoeinkommen geschichteten Haushalte der sogenannten 
Einkommens- und Verbraucherstichprobe. Wie bereits dargelegt, war 
die Pauschalierung für die bei der Festlegung der Regelleistungen be-
rücksichtigten Bedarfe eines der zentralen Anliegen des Gesetzgebers 
für die Systematik der Leistungserbringung im SGB II. Derzeit ist eine 
individuelle Erhöhung der Regelleistung nach §§ 20-23 SGB II für ein-
zelne Hilfebedürftige ausgeschlossen. Dies stellen nunmehr die mit 
Wirkung zum 1. August 2006 eingeführten § 3 III 2, § 23 I 4 SGB II 
klar, wonach die Leistungen nach §§ 20 ff. SGB II „den Bedarf der er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen“ decken und „eine davon abweichende 
Festlegung der Bedarfe“ und „weitergehenden Leistungen ausgeschlos-
sen sind“. Daraus ergibt sich, dass ein Bedarf selbst dann nicht mehr 
abweichend vom Regelsatz festgelegt werden kann, wenn er unabweis-
bar seiner Höhe nach erheblich von einem durchschnittlichen Bedarf 
abweicht29.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 09.02.2010

Nach der jüngsten Entscheidung des BVerfG vom 9. Februar 2010 ist 
es dem Gesetzgeber bei der Ordnung von Massenerscheinungen zwar 
erlaubt, den typischen Bedarf zur Sicherung des menschenwürdigen 
Existenzminimums durch einen monatlichen Festbetrag abzusichern, 
er muss hierbei jedoch für einen darüber hinausgehenden unabweisba-
ren, laufenden, nicht nur einmaligen, besonderen Bedarf einen zusätz-
lichen Leistungsanspruch einräumen30. Das BVerfG kritisiert insoweit, 
dass ein pauschaler Regelbedarf nach seiner Konzeption jedoch nur 
den durchschnittlichen Bedarf decke, da er aufgrund eines statistischen 
Mittelwertes festgelegt wurde. Ein in Sonderfällen auftretender Bedarf 
nicht erfasster Art oder atypischen Umfangs werde von der Statistik 

28 BSGE 97, 265 ff.; vgl. hierzu  auch Wallerath, JZ 2008, 157(158).
29 Der mangelnden Individualisierbarkeit nach dem SGB II liegt der Zielgedanke zugrunde, 

die möglichst zügige Eingliederung von Erwerbsfähigen in Arbeit herbeizuführen, wäh-
rend das SGB XII auf die Sicherung des Lebensunterhalts von nichterwerbsfähigen Per-
sonen gerichtet ist, vgl. Kohte (Fn. 19) § 20, Rn. 4.

30 BVerfG, NJW 2010, 505 (516).
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nicht aussagekräftig ausgewiesen. Auf ihn könne sich die Regelleistung 
folglich nicht erstrecken. Art. 1 I GG in Verbindung mit Art. 20 I GG 
gebiete es jedoch, auch einen unabweisbaren, laufenden, nicht nur ein-
maligen besonderen Bedarf zu decken, wenn dies im Einzelfall für ein 
menschenwürdiges Existenzminimum erforderlich sei. Das BVerfG 
stellt damit wegen dieser Lücke in der Deckung des lebensnotwendigen 
Existenzminimums die Forderung nach einer Härtefallregelung auf 
und konterkariert in diesem Zusammenhang die in § 3 III SGB II zum 
Ausdruck kommende Zielsetzung des Gesetzgebers. Diese Norm wur-
de vom Gesetzgeber gerade deshalb eingefügt, um eine Aufweichung 
der Pauschale zu vermeiden und den Verwaltungsaufwand im Hinblick 
auf die passive Leistung gering zu halten.

Reaktionsmöglichkeit des Gesetzgebers

Fraglich ist, wie der Gesetzgeber auf diese Entscheidung reagieren 
kann. Vorbild für eine Gesetzesänderung könnte das SGB XII sein31. 
Wie bereits ausgeführt, trifft das SGB XII Regelungen zur Grundsiche-
rung für den Erwerbsunfähigen. Dabei kennt das SGB XII keine so 
weitreichende Pauschalierung wie das SGB II, sondern es bietet weiter-
gehende Möglichkeiten, der Lebenssicherung des Einzelnen Rechnung 
zu tragen. Zu denken ist insoweit an die Schaffung einer Öffnungs-
klausel nach dem Vorbild des § 28 I 2 SGB XII in § 23 SGB II, verbun-
den mit der Streichung des nachträglich eingefügten § 3 III 2 SGB II. 
Gemäß § 28 I 2 SGB XII kann ein Bedarf abweichend festgelegt wer-
den, sofern im Einzelfall ein Bedarf ganz oder teilweise anderweitig 
gedeckt ist oder unabweisbar in seiner Höhe nach erheblich von einem 
durchschnittlichen Bedarf abweicht. Diese Norm hatte der Gesetzge-
ber, um dem Auftrag der Sozialhilfe, jedem Hilfebedürftigen ein sozio-
kulturelles Existenzminimum zu gewährleisten und jedem Einzelfall 
gerecht zu werden, als notwendig erachtet32. Der gleiche Maßstab ist 
insoweit auch für die Grundsicherung nach dem SGB II anzulegen. 
Dabei ist insbesondere zu beachten, dass bereits vor der Einfügung des 
§ 3 III 2 SGB II und § 23 I 4 SGB II erwogen wurde, mit Hilfe einer 
analogen Anwendung des § 28 I 2 SGB XII entsprechenden Härtefäl-

31 Dieser Gedanke drängt sich auch deshalb auf, weil der Gesetzgeber bereits bei der Er-
mittlung der Regelleistung die Sozialhilfe als Referenzmodell betrachtete, vgl. BT-Drs. 
15/1514, S. 56 zu § 20 SGB II.

32 BT-Drs.15/1514, S. 58.
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len Rechnung zu tragen33. Mit der Neuregelung des § 3 III 2 SGB II war 
der Rückgriff auf die „Krücke“ § 28 I 2 SGB XII jedoch verwehrt. Die 
Streichung des § 3 III 2 SGB II erscheint daher geboten. Um jedoch 
auch für das SGB II eine saubere Lösung zu finden, sollte nicht nur ein 
Rückgriff auf das SGB XII möglich sein34. Vielmehr sollte in das SGB 
II eine mit § 28 I 2 SGB XII vergleichbare Öffnungsklausel eingefügt 
werden, um eindeutig klarzustellen, welche Rechtsanwendung hier 
stattfinden soll. Systematisch bietet sich hierbei eine entsprechende 
Erweiterung des § 23 SGB II an, da der Gesetzgeber hier bereits kodifi-
zierte Aussagen zu der Regelung im Einzelfall getroffen hat. Auf diese 
Weise wird zwar das bisherige grundsätzliche Anliegen des SGB II tor-
pediert, die Exekutive im Bereich der monitären Leistungen durch pau-
schalierte und zu gleich detaillierte gesetzliche Vorgaben zu entlasten 
und so den Gesetzesvollzugsaufwand zu reduzieren. Letztlich erscheint 
dies angesichts der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aber 
unumgänglich.

Der Autor Prof. Dr. Timo Hebeler ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches 
Recht, insbesondere Besonderes Verwaltungsrecht und Verwaltungswis-
senschaften an der Universität Potsdam.

33 Siehe dazu insgesamt Münder, NZS 2006, 169 (171).
34 Ähnlich auch Münder, NZS 2006, 169 (173).
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